
WEISUNG Nr. 8:  
Berücksichtigung der Lehrlingsausbildung 

Bei der Auswahl von Anbietern im freihändigen Verfahren oder im 

Einladungsverfahren sind nach Möglichkeit Unternehmen zu berücksichtigen, die 

Lehrstellen in einem für die Branche und die Betriebsgrösse angemessenen 

Umfang anbieten. 

 

Ortsansässige Kleinbetriebe oder Jungunternehmer, welche nicht über die Grösse 

oder Struktur zur Lehrlingsausbildung verfügen, dürfen dadurch aber nicht 

benachteiligt werden. 

 

 

WEISUNG Nr. 9:  
Einhaltung der ILO-Kernübereinkommen 

Bei öffentlichen Beschaffungen sind nur Anbieter zu berücksichtigen, die 

gewährleisten, dass sie bzw. ihre Subunternehmer zumindest die acht von der 

Schweiz ratifizierten Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 

zum Schutz fundamentaler Arbeitsnormen (sog. ILO-Kernübereinkommen)1 

einhalten und dies im Rahmen der Selbstdeklaration bestätigen. Unabhängig von 

den länderspezifischen Regelungen, kann damit bezüglich der im Ausland 

erbrachten Leistungen ein Mindeststandard der Arbeitsbedingungen sichergestellt 

werden. 

 

Die Beschaffungsstellen haben im Rahmen des konkreten Vergabeverfahrens die 

vollständig ausgefüllten Selbstdeklarationsblätter stichprobeweise auf ihre 

Richtigkeit zu überprüfen und entsprechende Nachweise von den Unternehmungen 

einzufordern. Dabei kann der Nachweis der ILO-Konformität der im Ausland 

erbrachten Leistungen mittels einer unabhängigen Zertifizierung (z.B. SA 8000) oder 

einem Qualitätslabel (z.B. BSCI) erfolgen. Falls dies im Einzelfall nicht mögl ich oder 

unverhältnismässig ist, muss der Anbieter verbindlich erklären, dass er für sein 

Unternehmen, seine Lieferanten und seine Produzenten wirksame Massnahmen zur 

Beachtung der ILO-Kernübereinkommen ergriffen hat. Diese Massnahmen hat der 

Anbieter näher darzulegen. 

 
1 Verbot der Zwangsarbeit, Verbot der Diskriminierung, Gebot der Gleichheit des Entgelts, 
Schutz der Vereinigungsfreiheit, des Vereinigungsrechts und der Kollektivverhandlungen, 
Gebot des Mindestalters in der Beschäftigung, Verbot der Kinderarbeit. 


